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Arbeitshilfe AufenthG  

 
Die aktuelle Fassung der neuen Regelungen des 
Aufenthaltsgesetzes mit den erfolgten Änderungen 
sowie die Änderungen durch das Integrationsgesetz  
vom 31. Juli 2016 – in Kraft getreten am 6. August 2016.  

.  



Die Änderungen durch das Integrationsgesetz (BGBl 5. August 2016 – in Kraft 
seit 6. August 2016). Diese sind blau und fett bzw. blau  und durchgestrichen. 
Die Änderungen durch Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für 
Recht und Verbraucherschutz zu dem GE der Bundesregierung Drucksache 
18/8210,18/8626 – Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches – 
Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung vom 6. Juli 2016 sind 
rot und fett  

 

Das Aufenthaltsgesetz 
 

§ 5 Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen 
(1) – (2) unverändert 
(3) In den Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach den §§ 24 oder 25 Abs. 1 
bis 3  §§ 24, 25 Abs. 1 bis 3 sowie § 26 Abs. 3 ist von der Anwendung der Absätze 1 
und 2, in den Fällen des § 25 Absatz 4a und 4b von der Anwendung des Absatzes 1 
Nr. 1 bis 2 und 4 sowie des Absatzes 2 abzusehen. In den Fällen der Erteilung 
eines Aufenthaltstitels nach § 26 Absatz 3 ist von der Anwendung des 
Absatzes 2 abzusehen.  In den übrigen Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels 
nach Kapitel 2 Abschnitt 5 kann von der Anwendung der Absätze 1 und 2 abgesehen 
werden. Wird von der Anwendung des Absatzes 1 Nr. 2 abgesehen, kann die 
Ausländerbehörde darauf hinweisen, dass eine Ausweisung wegen einzeln zu 
bezeichnender Ausweisungsinteressen, die Gegenstand eines noch nicht 
abgeschlossenen Straf- oder anderen Verfahrens sind, möglich ist. 

(4) unverändert 

§ 12a Wohnsitzregelung 
 
(1) Zur Förderung seiner nachhaltigen Integration i n die Lebensverhältnisse 
der Bundesrepublik Deutschland ist ein Ausländer, d er als Asylberechtigter, 
Flüchtling im Sinne von § 3 Absatz 1 des Asylgesetz es oder subsidiär 
Schutzberechtigter im Sinne von § 4 Absatz 1 des As ylgesetzes anerkannt 
worden ist oder dem nach § 22, § 23 oder § 25 Absat z 3 erstmalig eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt worden ist, verpflicht et, für den Zeitraum von drei 
Jahren ab Anerkennung oder Erteilung der Aufenthalt serlaubnis in dem Land 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt (Wohnsitz) zu nehmen , in das er zur 
Durchführung seines Asylverfahrens oder im Rahmen s eines 
Aufnahmeverfahrens zugewiesen worden ist. Satz 1 fi ndet keine Anwendung, 
wenn der Ausländer, sein Ehegatte, eingetragener Le benspartner oder 
minderjähriges Kind eine sozialversicherungspflicht ige Beschäftigung mit 
einem Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich aufnimmt oder 
aufgenommen hat, durch die diese Person mindestens über ein Einkommen in 
Höhe des monatlichen durchschnittlichen Bedarfs nac h den §§ 20 und 22 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für eine Einzelpers on verfügt, oder eine 



Berufsausbildung aufnimmt oder aufgenommen hat oder  in einem Studien- 
oder Ausbildungsverhältnis steht. 
(2) Ein Ausländer, der der Verpflichtung nach Absat z 1 unterliegt und der in 
einer Aufnahmeeinrichtung oder anderen vorübergehen den Unterkunft wohnt, 
kann innerhalb von sechs Monaten nach  der Entscheidung über seine 
Anerkennung oder Aufnahme längstens bis zum Ablauf der nach Absatz 1 
geltenden Frist zu seiner Versorgung mit angemessen em Wohnraum 
verpflichtet werden, seinen Wohnsitz an einem anderen bestimmten  Ort zu 
nehmen, wenn dies der Förderung seiner nachhaltigen  Integration in die 
Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland n icht entgegensteht. 
Soweit im Einzelfall eine Zuweisung angemessenen Wo hnraums innerhalb von 
sechs Monaten nicht möglich war, kann eine Zuweisun g nach Satz 1 innerhalb 
von einmalig weiteren sechs Monaten erfolgen. 
(3) Zur Förderung seiner nachhaltigen Integration i n die Lebensverhältnisse 
der BRD kann ein Ausländer, der der Verpflichtung n ach Absatz 1 unterliegt, 
innerhalb von sechs Monaten nach Anerkennung oder e rstmaliger Erteilung 
der Aufenthaltserlaubnis verpflichtet werden, längs tens bis zum Ablauf der 
nach Absatz 1 geltenden Frist seinen Wohnsitz an ei nem bestimmten Ort zu 
nehmen, wenn dadurch 

1. seine Versorgung mit angemessenem Wohnraum, 
2. sein Erwerb hinreichender mündlicher Deutschkenn tnisse im Sinne 
des Niveaus A2 des Gemeinsamen Europäischen Referen zrahmens für 
Sprachen und  
3. unter Berücksichtigung der örtlichen Lage am Aus bildungs- und 
Arbeitsmarkt die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit er leichtert werden 
kann. 

(4) Ein Ausländer, der der Verpflichtung nach Absat z 1 unterliegt, kann zur 
Vermeidung von sozialer und gesellschaftlicher Ausg renzung bis zum Ablauf 
der nach Absatz 1 geltenden Frist auch verpflichtet  werden, seinen Wohnsitz 
nicht an einem bestimmten Ort zu nehmen, insbesonde re wenn zu erwarten ist, 
dass der Ausländer Deutsch dort nicht als wesentlic he Verkehrssprache 
nutzen wird. Die Situation des dortigen Ausbildungs - und Arbeitsmarktes ist 
bei der Entscheidung zu berücksichtigen. 
(5) Eine Verpflichtung oder Zuweisung nach den Absä tzen 1 bis 4 ist auf Antrag 
des Ausländers aufzuheben, 

1. wenn der Ausländer nachweist, dass in den Fällen  einer Verpflichtung 
oder Zuweisung nach den Absätzen 1 bis 3 an einem a nderen Ort, oder 
im Falle einer Verpflichtung nach Absatz 4 an dem O rt, an dem er seinen 
Wohnsitz nicht nehmen darf,  

a) ihm oder seinem Ehegatten, eingetragenen Lebensp artner oder 
minderjährigen Kind nicht nur vorübergehend angemessener 
Wohnraum oder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
im Sinne von Absatz°1 Satz 2, ein den Lebensunterha lt sicherndes 
Einkommen oder ein Ausbildungs- oder Studienplatz z ur 
Verfügung stehen oder 



b) der Ehegatte, eingetragene Lebenspartner oder mi nderjährige 
ledige Kinder an einem anderen Wohnort leben,  

2. zur Vermeidung einer Härte; eine Härte liegt ins besondere vor, wenn  
a) nach Einschätzung des zuständigen Jugendamtes Le istungen 
und Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch mit Ortsbezug beeinträchtigt würden, 
b) aus anderen dringenden persönlichen Gründen die Übernahme 
durch ein anderes Land zugesagt wurde oder 
c) für den Betroffenen aus sonstigen Gründen vergle ichbare 
unzumutbare Einschränkungen entstehen. 

Im Fall einer Aufhebung nach Satz 1 Nummer 2 ist de m Ausländer, längstens 
bis zum Ablauf der nach Absatz 1 geltenden Frist, e ine Verpflichtung nach 
Absatz 3 oder 4 aufzuerlegen, die seinem Interesse Rechnung trägt. 
(6) Bei einem Familiennachzug zu einem Ausländer, d er einer Verpflichtung 
oder Zuweisung nach den Absätzen 1 bis 4 unterliegt , gilt die Verpflichtung 
oder Zuweisung längstens bis zum Ablauf der nach Ab satz 1 für den Ausländer 
geltenden Frist auch für den nachziehenden Familien angehörigen, soweit die 
zuständige Behörde nichts anderes angeordnet hat. A bsatz 5 gilt für die 
nachziehenden Familienangehörigen entsprechend. 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für Ausländer,  deren Anerkennung oder 
erstmalige Erteilung der Aufenthaltserlaubnis im Si nne des Absatzes 1 vor dem 
1. Januar 2016 erfolgte. 
(8) Widerspruch und Klage gegen Verpflichtungen nac h den Absätzen 2 bis 4 
haben keine aufschiebende Wirkung. 
(9) Die Länder können im Hinblick auf Ausländer, di e der Verpflichtung nach 
Absatz 1 unterliegen, hinsichtlich Organisation, Ve rfahren und angemessenem 
Wohnraum durch Rechtsverordnung der Landesregierung  oder andere 
landesrechtliche Regelungen Näheres bestimmen zu 

1. der Verteilung innerhalb des Landes nach Absatz 2, 
2. dem Verfahren für Zuweisungen und Verpflichtunge n nach den 
Absätzen 2 bis 4, 
3. den Anforderungen an den angemessenen Wohnraum i m Sinne von 
Abs. 2, Absatz 3 Nummer 1 und Absatz 5 Satz 1 Numme r 1 Buchstabe a 
sowie der Form seines Nachweises, 
4. der Art und Weise des Belegs einer sozialversich erungspflichtigen 
Beschäftigung nach Absatz 1 Satz 2, eines den Leben sunterhalt 
sichernden Einkommens sowie eines Ausbildungs- oder  Studienplatzes 
im Sinne von Absatz 1 und Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
5. der Verpflichtung zur Aufnahme durch die zum Woh nort bestimmte 
Gemeinde und zu dem Aufnahmeverfahren. 

 
[§ 12a tritt drei Jahre nach Inkrafttreten außer Kr aft!] 
 
  



§ 18a Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduld ete zum Zweck der 
Beschäftigung 
(1) unverändert 
(1a) Wurde die Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 4 e rteilt, ist nach 
erfolgreichem Abschluss dieser Berufsausbildung für  eine der erworbenen 
beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftig ung eine 
Aufenthaltserlaubnis für die Dauer von zwei Jahren zu erteilen, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 2 bis 7 vorli egen und die 
Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat. 
(1b) Eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1a wird widerrufen, wenn das der 
Erteilung dieser Aufenthaltserlaubnis zugrunde lieg ende Arbeitsverhältnis aus 
Gründen, die in der Person des Ausländers liegen, a ufgelöst wird oder der 
Ausländer wegen einer im Bundesgebiet begangenen vo rsätzlichen Straftat 
verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt b is zu 50 Tagessätzen oder 
bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach de m Aufenthaltsgesetz oder 
dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden k önnen, grundsätzlich 
außer Betracht bleiben. 
(2) – (3) unverändert 
 
§ 26 Dauer des Aufenthalts 
(1) – (2) unverändert 
(3) Einem Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 oder 2 
Satz 1 erste Alternative besitzt, ist eine Niederla ssungserlaubnis zu erteilen, 
wenn 

1. er die Aufenthaltserlaubnis seit fünf Jahren bes itzt, wobei die 
Aufenthaltszeit des der Erteilung der Aufenthaltser laubnis 
vorangegangenen Asylverfahrens abweichend von § 55 Absatz 3 des 
Asylgesetzes auf die für die Erteilung der Niederla ssungserlaubnis 
erforderliche Zeit des Besitzes einer Aufenthaltser laubnis angerechnet 
wird, 
2. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nich t nach § 73 Abs. 2a 
des Asylgesetzes mitgeteilt hat, dass die Vorausset zungen für den 
Widerruf oder die Rücknahme vorliegen,   
3. sein Lebensunterhalt überwiegend gesichert ist,  
4. er über hinreichende Kenntnisse der deutschen Sp rache verfügt und 
5. die Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Numm er 4 bis 6, 8 und 9 
vorliegen. 

§ 9 Absatz 2 Satz 2 bis 6, § 9 Absatz 3 Satz 1 und § 9 Absatz 4 finden 
entsprechend Anwendung; von der Voraussetzung in Sa tz 1 Nummer 3 wird 
auch abgesehen, wenn der Ausländer die Regelaltersg renze nach § 35 Satz 2 
oder § 235 Abs. 2 SGB VI erreicht hat. 
Abweichend von Satz 1 und 2 ist einem Ausländer, de r eine Aufenthaltserlaub-
nis nach § 25 Abs. 1 oder 2 Satz 1 erste Alternativ e besitzt, ist eine 
Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn 



1. er die Aufenthaltserlaubnis seit drei Jahren bes itzt, wobei die 
Aufenthaltszeit des der Erteilung der Aufenthaltser laubnis 
vorangegangenen Asylverfahrens abweichend von § 55 Absatz 3 des 
Asylgesetzes auf die für die Erteilung der Niederla ssungserlaubnis 
erforderliche Zeit des Besitzes einer Aufenthaltser laubnis angerechnet 
wird, 
2. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nich t nach § 73 Abs. 2a 
des Asylgesetzes mitgeteilt  hat, dass die Vorausse tzungen für den 
Widerruf oder die Rücknahme vorliegen,  
3. er die deutsche Sprache beherrscht, 
4. sein Lebensunterhalt weit überwiegend gesichert ist und  
5. die Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Numm er 4 bis 6, 8 und 9 
vorliegen 

In den Fällen des Satzes 3 finden § 9 Abs. 3 Satz 1  und § 9 Abs. 4 entsprechen 
Anwendung. Für Kinder, die vor Vollendung des 18. L ebensjahres nach 
Deutschland eingereist sind, kann § 35 entsprechend  angewandt werden.  
Die Sätze 1 bis 5 gelten auch für einen Ausländer, der eine 
Aufenthaltserlaubnis  nach § 23 Absatz 4 besitzt, e s sei denn, es liegen die 
Voraussetzungen für eine Rücknahme vor. 
(3) Einem Ausländer, der seit drei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 
oder 2 Satz 1 erste Alternative besitzt, ist eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, 
es sei denn, das BAMF hat nach § 73 Absatz 2a des Asylgesetzes mitgeteilt, dass 
die Voraussetzungen für den Widerruf oder die Rücknahme vorliegen. Einem 
Ausländer, der seit drei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4 besitzt, 
ist eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, es sei denn, es liegen die 
Voraussetzungen für eine Rücknahme vor. 
(4) unverändert 
 
§ 44 Berechtigung zur Teilnahme an einem Integratio nskurs 
(1) unverändert 
(2) Der Teilnahmeanspruch nach Absatz 1 erlischt ein Jahr  zwei Jahre nach 
Erteilung des den Anspruch begründenden Aufenthaltstitels oder bei dessen Wegfall. 
Dies gilt nicht, wenn sich der Ausländer bis zu die sem Zeitpunkt aus von ihm 
nicht zu vertretenden Gründen nicht zu einem Integr ationskurs anmelden 
konnte. 
(3) – (4) unverändert 
 
§ 44a Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrat ionskurs 
(1) Ein Ausländer ist zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet, wenn  

1. er nach § 44 einen Anspruch auf Teilnahme hat und 
a) sich nicht zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache 
verständigen kann oder 
b) zum Zeitpunkt der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 23 Abs. 2, 
§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder § 30 nicht über ausreichende Kenntnisse 
der deutschen Sprache verfügt oder 



2. er Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch bezieht und die 
Teilnahme am Integrationskurs in einer Eingliederungsvereinbarung nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch vorgesehen ist oder , 
3. er in besonderer Weise integrationsbedürftig ist und die Ausländerbehörde 
ihn zur Teilnahme am Integrationskurs auffordert. oder  
4. er zu dem in § 44 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 bis 3 ge nannten 
Personenkreis gehört, Leistungen nach dem AsylbLG b ezieht und die 
zuständige Leistungsbehörde ihn zur Teilnahme an ei nem 
Integrationskurs auffordert. [tritt am 1.01.2017 in Kraft]  

Darüber hinaus können die Ausländerbehörden einen A usländer bei der 
Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25 Absatz 1 oder 2 zur Teilnahme an 
einem Integrationskurs verpflichten, wenn er sich l ediglich auf einfache Art in 
deutscher Sprache verständigen kann. 
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 stellt die Ausländerbehörde bei der Erteilung des 
Aufenthaltstitels fest, dass der Ausländer zur Teilnahme verpflichtet ist. In den Fällen 
des Satzes 1 Nr. 2 ist der Ausländer auch zur Teilnahme verpflichtet, wenn der 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende ihn zur Teilnahme auffordert. Der 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende soll in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 
und 3 beim Bezug von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch für die 
Maßnahmen nach § 15 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch der Verpflichtung 
durch die Ausländerbehörde im Regelfall folgen. Sofern der Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende im Einzelfall eine abweichende Entscheidung 
trifft, hat er dies der Ausländerbehörde mitzuteilen, die die Verpflichtung widerruft. 
Die Verpflichtung ist zu widerrufen, wenn einem Ausländer neben seiner 
Erwerbstätigkeit eine Teilnahme auch an einem Teilzeitkurs nicht zuzumuten ist. 
(1a) – (3) unverändert 
 
§ 54 Ausweisungsinteresse [gilt seit 1. Januar 2016 ] 
(1) Das Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt besonders schwer, 
wenn der Ausländer 

1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer 
Freiheits- oder Jugendstrafe von mehr als mindesten s zwei Jahren verurteilt 
worden ist oder bei der letzten rechtskräftigen Verurteilung 
Sicherungsverwahrung angeordnet worden ist, 
1a. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen das Leben, die 
körperliche Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum 
oder wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechtskräftig zu einer 
Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist, 
sofern die Straftat mit Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Gefahr für 
Leib oder Leben oder mit List begangen worden ist oder eine Straftat nach  
§ 177 des Strafgesetzbuches ist; [siehe Anhang] bei serienmäßiger 
Begehung von Straftaten gegen das Eigentum wiegt das 
Ausweisungsinteresse auch dann besonders schwer, wenn der Täter keine 
Gewalt, Drohung oder List angewendet hat. 
Nr. 2. – 5 unverändert 



(2) Das Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt schwer, wenn der 
Ausländer 

1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist, 
1a. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen das Leben, die 
körperliche Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum 
oder wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechtskräftig zu einer 
Freiheits- oder Jugendstrafe verurteilt worden ist, sofern die Straftat mit 
Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben oder 
mit List begangen worden ist oder eine Straftat nach §177 des 
Strafgesetzbuches ist; bei serienmäßiger Begehung von Straftaten gegen 
das Eigentum wiegt das Ausweisungsinteresse auch dann schwer, wenn der 
Täter keine Gewalt, Drohung oder List angewendet hat. 
Nr. 2. – 9. Unverändert 

 
§ 60 Verbot der Abschiebung 
(1) – (7) unverändert 
(8) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Ausländer aus schwerwiegenden 
Gründen als eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
anzusehen ist oder eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen eines 
Verbrechens oder besonders schweren Vergehens rechtskräftig zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt worden ist. Das Gleiche gilt, 
wenn der Ausländer die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 des Asylgesetzes erfüllt.  
Von der Anwendung des Absatzes 1 kann abgesehen werden, wenn der Ausländer 
eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen einer oder mehrerer 
vorsätzlicher Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die 
sexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum oder wegen Widerstands gegen 
Vollstreckungsbeamte rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von 
mindestens einem Jahr verurteilt worden ist, sofern die Straftat mit Gewalt, unter 
Anwendung von Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben oder mit List begangen 
worden oder eine Straftat nach § 177 des Strafgesetzbuches  ist. 
(9) – (10) unverändert 
 
§ 60a Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Du ldung) 
(1) unverändert 

(2) Die Abschiebung eines Ausländers ist auszusetzen, solange die Abschiebung 
aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist und keine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Die Abschiebung eines Ausländers ist auch 
auszusetzen, wenn seine vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet für ein 
Strafverfahren wegen eines Verbrechens von der Staatsanwaltschaft oder dem 
Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Erforschung 
des Sachverhalts erschwert wäre. Einem Ausländer kann eine Duldung erteilt 
werden, wenn dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche 
öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere Anwesenheit im Bundesgebiet 



erfordern. Eine Duldung wegen dringender persönlicher Gründe i m Sinne von 
Satz 3 ist zu erteilen, wenn der Ausländer eine qua lifizierte Berufsausbildung in 
einem staatlich anerkannten oder vergleichbar gereg elten Ausbildungsberuf in 
Deutschland aufnimmt oder aufgenommen hat, und die Voraussetzungen nach 
Absatz 6 nicht vorliegen und konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung 
nicht bevorstehen.  In den Fällen nach Satz 4 wird die Duldung für die  im 
Ausbildungsvertrag bestimmte Dauer der Berufsausbil dung erteilt. Eine 
Duldung nach Satz 4 wird nicht erteilt und eine nac h Satz 4 erteilte Duldung 
erlischt, wenn der Ausländer wegen einer im Bundesg ebiet begangenen 
vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wobei Geld strafen von insgesamt bis zu 
50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Str aftaten, die nach dem 
Aufenthaltsgesetz oder dem Asylgesetz nur von Auslä ndern begangen werden 
können, grundsätzlich außer Betracht bleiben. Wird die Ausbildung nicht 
betrieben oder abgebrochen, ist der Ausbildungsbetr ieb verpflichtet, dies 
unverzüglich, in der Regel innerhalb einer Woche,  der zuständigen 
Ausländerbehörde schriftlich mitzuteilen. In der Mi tteilung sind neben den 
mitzuteilenden Tatsachen und dem Zeitpunkt ihres Ei ntritts die Namen, 
Vornamen und die Staatsangehörigkeit des Ausländers  anzugeben. Die nach 
Satz 4 erteilte Duldung erlischt, wenn die Ausbildu ng nicht mehr betrieben 
oder abgebrochen wird. Wird das Ausbildungsverhältn is vorzeitig beendigt 
oder abgebrochen, wird dem Ausländer einmalig eine Duldung für sechs 
Monate zum Zweck der Suche nach einer weiteren Ausb ildungsstelle zur 
Aufnahme einer Berufsausbildung nach Satz 4 erteilt . Eine nach Satz 4 erteilte 
Duldung wird für sechs Monate zum Zweck der Suche n ach einer der 
erworbenen beruflichen Qualifikation entsprechenden  Beschäftigung 
verlängert, wenn nach erfolgreichem Abschluss der B erufsausbildung, für die 
die Duldung erteilt wurde, eine Weiterbeschäftigung  im Ausbildungsbetrieb 
nicht erfolgt; die zur Arbeitsplatzsuche erteilte D uldung darf für diesen Zweck 
nicht verlängert werden. § 60a bleibt im Übrigen un berührt.  

 
(2a) – (6) unverändert 
 
§ 68 Haftung für Lebensunterhalt 
(1) Wer sich der Ausländerbehörde oder einer Auslan dsvertretung gegenüber 
verpflichtet hat, die Kosten für den Lebensunterhal t eines Ausländers zu 
tragen, hat für einen Zeitraum von fünf Jahren sämt liche öffentlichen Mittel zu 
erstatten, die für den Lebensunterhalt des Auslände rs einschließlich der 
Versorgung mit Wohnraum sowie der Versorgung im Kra nkheitsfalle und bei 
Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden, auch soweit  die Aufwendungen auf 
einem gesetzlichen Anspruch des Ausländers beruhen.  Aufwendungen, die auf 
einer Beitragsleistung beruhen, sind nicht zu ersta tten.  
Der Zeitraum nach Satz 1 beginnt mit der durch die Verpflichtungserklärung 
ermöglichten Einreise des Ausländers. Die Verpflich tungserklärung erlischt vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren ab Einreise de s Ausländers nicht durch 



Erteilung eines Aufenthaltstitels nach dem fünften Abschnitt des zweiten 
Kapitels oder durch Anerkennung nach § 3 oder § 4 d es Asylgesetzes. 
(1) Wer sich der Ausländerbehörde oder einer Auslandsvertretung gegenüber 
verpflichtet hat, die Kosten für den Lebensunterhalt eines Ausländers zu tragen, hat 
sämtliche öffentlichen Mittel zu erstatten, die für den Lebensunterhalt des Ausländers 
einschließlich der Versorgung mit Wohnraum und der Versorgung im Krankheitsfalle 
und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden, auch soweit die Aufwendungen auf 
einem gesetzlichen Anspruch des Ausländers beruhen. Aufwendungen, die auf einer 
Beitragsleistung beruhen, sind nicht zu erstatten. 
(2) – (4) unverändert 

§ 68a Übergangsvorschrift zu Verpflichtungserklärun gen 

§ 68 Absatz 1 Satz 1 bis 3 gilt auch für vor dem 6.  August 2016 abgegebene 
Verpflichtungserklärungen, jedoch mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 
Zeitraums von fünf Jahren ein Zeitraum von drei Jah ren tritt. Sofern die Frist 
nach Satz 1 zum 6. August 2016 bereits abgelaufen i st, endet die Verpflichtung 
zur Erstattung öffentlicher Mittel mit Ablauf des 3 1. August 2016. 

[§ 68a tritt drei Jahre nach Inkrafttreten außer Kr aft!] 
 
§ 75 Aufgaben 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat unbeschadet der Aufgaben nach 
anderen Gesetzen folgende Aufgaben: 

Nr. 1 - 4 unverändert 
4a. Betreiben wissenschaftlicher Forschungen über I ntegrationsfragen 
Nr. 5 – 12 unverändert 

 
§ 88a Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit In tegrationsmaßnahmen 
(1) Bei der Durchführung von Integrationskursen ist eine Übermittlung von 
teilnehmerbezogenen Daten, insbesondere von Daten der Bestätigung der 
Teilnahmeberechtigung, der Zulassung zur Teilnahme nach § 44 Absatz 4 sowie der 
Anmeldung zu und der Teilnahme an einem Integrationskurs, durch die 
Ausländerbehörde, die Bundesagentur für Arbeit, den Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, die Träger der Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz , das Bundesverwaltungsamt und die für die 
Durchführung der Integrationskurse zugelassenen privaten und öffentlichen Träger 
an das BAMF zulässig, soweit sie für die Erteilung einer Zulassung oder 
Berechtigung zum Integrationskurs, die Feststellung der ordnungsgemäßen 
Teilnahme, die Feststellung der Erfüllung der Teilnahmeverpflichtung nach § 44a 
Absatz 1 Satz 1, die Bescheinigung der erfolgreichen Teilnahme oder die 
Abrechnung und Durchführung der Integrationskurse erforderlich ist. Die für die 
Durchführung der Integrationskurse zugelassenen privaten und öffentlichen Träger 
dürfen die zuständige Ausländerbehörde, die Bundesagentur für Arbeit den 



zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuc hende oder den 
zuständigen Träger der Leistungen nach dem Asylbewe rberleistungsgesetz 
 oder den zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende über eine nicht 
ordnungsgemäße Teilnahme eines nach § 44a Absatz 1 Satz 1 zur Teilnahme 
verpflichteten Ausländers informieren. Das BAMF darf die nach Satz 1 übermittelten 
Daten auf Ersuchen an Ausländerbehörden, die Bundesagentur für Arbeit,Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende oder Träger der L eistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz  oder Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
und Staatsangehörigkeitsbehörden weitergeben, soweit dies für die Erteilung einer 
Zulassung oder Berechtigung zum Integrationskurs, zur Kontrolle der Erfüllung der 
Teilnahmeverpflichtung, für die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis, für die 
Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – 
EU, zur Überwachung der Eingliederungsvereinbarung oder zur Durchführung des 
Einbürgerungsverfahrens erforderlich ist. Darüber hinaus ist eine Verarbeitung 
und Nutzung von personenbezogenen Daten durch das B undesamt für 
Migration und Flüchtlinge nur für die Durchführung und Abrechnung der 
Integrationskurse sowie für die Durchführung eines wissenschaftlichen 
Forschungsvorhabens nach § 75 Nr. 4a unter den Vora ussetzungen des § 8 
Absatz 7 und 8 der Integrationskursverordnung zuläs sig. 
 Darüber hinaus ist eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch das 
BAMF nur für die Durchführung und Abrechnung der Integrationskurse zulässig. 
(1a) Absatz 1 gilt entsprechend für die Nutzung von Daten aus dem Asylverfahren 
beim BAMF, soweit die Nutzung für die Entscheidung über die Zulassung zum 
Integrationskurs erforderlich ist. Zur Feststellung der Voraussetzungen des § 44 
Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 im Rahmen der Entscheidung über die Zulassung zum 
Integrationskurs gilt dies entsprechend auch für die Nutzung von Daten aus dem 
Ausländerzentralregister. 
(2) – (3) unverändert 
 
§ 98 Bußgeldvorschriften 
(1) – (2a) unverändert 
(2b) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder l eichtfertig entgegen § 60a 
Absatz 2 Satz 7 und 8 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in vorgeschriebener Weise oder nicht rechtzei tig macht. 
(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 eine selbständige Tätigkeit ausübt, 
2. einer vollziehbaren Auflage nach § 12 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 4 oder einer 
räumlichen Beschränkung nach § 56 Absatz 2 oder § 61 Abs. 1 Satz 1 oder 
Abs. 1c zuwiderhandelt, 
2a. entgegen § 12a Absatz 1 Satz 1 den Wohnsitz nic ht oder nicht für die 
vorgeschriebene Dauer in dem Land nimmt, in dem er zu wohnen 
verpflichtet ist, 
2b. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12a Absatz  2, 3 oder 4 Satz 1 
oder § 61 Absatz 1c zuwiderhandelt, 



3. entgegen § 13 Abs. 1 außerhalb einer zugelassenen Grenzübergangsstelle 
oder außerhalb der festgesetzten Verkehrsstunden einreist oder ausreist oder 
einen Pass oder Passersatz nicht mitführt, 
4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 1, § 56 Absatz 1 Satz 2 oder 
Absatz 3 oder § 61 Absatz 1e zuwiderhandelt, 
5. entgegen § 56 Abs. 1 Satz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig macht, 
5a. einer räumlichen Beschränkung nach § 56 Absatz 2 oder § 61 Abs. 1 
Satz 1 zuwiderhandelt, 
6. entgegen § 80 Abs. 4 einen der dort genannten Anträge nicht stellt oder 
7. einer Rechtsverordnung nach § 99 Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe d, Nummer 7, 
10 oder 13a Satz 1 Buchstabe j zuwiderhandelt, soweit sie für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und des Absatzes 3 Nr. 3 kann der Versuch 
der Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 
(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2a mit einer Geldbuße 
bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2b mit einer 
Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und des 
Absatzes 3 Nr. 1 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den Fällen der 
Absätze 1 und 2 Nr. 1 und 3 und des Absatzes 3 Nr. 3 mit einer Geldbuße bis zu 
dreitausend Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro 
geahndet werden. 
(6) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge bleibt 
unberührt. 
 
§ 104 Übergangsregelungen 
(1) – (13) unverändert 
(14) § 12a in der bis zum 6. August 2019 geltenden Fassung findet weiter 
Anwendung auf Ausländer, für die vor dem 6. August 2019 eine Verpflichtung 
nach § 12a Absatz 1 bis 4 oder 6 begründet wurde. 
 
Anhang:  
§ 177 StGB Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung 
(1) Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle 
Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr v ornehmen lässt oder 
diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Ha ndlungen an oder von 
einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe vo n sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen a n einer anderen Person 
vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Pe rson zur Vornahme oder 
Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Drit ten bestimmt, wenn 

1. der Täter ausnutzt, dass die Person nicht in der  Lage ist, einen 
entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern, 
2. der Täter ausnutzt, dass die Person aufgrund ihr es körperlichen oder 
psychischen Zustands in der Bildung oder Äußerung d es Willens 



erheblich eingeschränkt ist, es sei denn, er hat si ch der Zustimmung 
dieser Person versichert, 
3. der Täter ein Überraschungsmoment ausnutzt, 
4. der Täter eine Lage ausnutzt, in der dem Opfer b ei Widerstand ein 
empfindliches Übel droht, oder 
5. der Täter die Person zur Vornahme oder Duldung d er sexuellen 
Handlung durch Drohung mit einem empfindlichen Übel  genötigt hat. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn die 
Unfähigkeit, einen Willen zu bilden oder zu äußern,  auf einer Krankheit oder 
Behinderung des Opfers beruht. 
(5) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter 

1. gegenüber dem Opfer Gewalt anwendet, 
2. dem Opfer mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder  Leben droht oder 
3. eine Lage ausnutzt, in der das Opfer der Einwirk ung des Täters 
schutzlos ausgeliefert ist. 

(6) In besonders schweren Fällen ist  auf Freiheits strafe nicht unter zwei 
Jahren zu erkennen. Ein besonders schwerer Fall lie gt in der Regel vor, wenn 
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder vollziehen lässt oder 
ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt oder von ihm 
vornehmen lässt, die dieses besonders erniedrigen, insbesondere, wenn sie 
mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind ( Vergewaltigung), oder 
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen w ird. 
(7) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist  zu erkennen, wenn der Täter  

1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeu g bei sich führt, 
2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, u m den Widerstand 
einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu 
verhindern oder zu überwinden, oder 
3. das Opfer in die Gefahr einer schweren Gesundhei tsschädigung 
bringt. 

(8) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist  zu erkennen, wenn der Täter 
1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährli ches Werkzeug 
verwendet oder 
2. das Opfer 

a) bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder 
b) durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. 

(9) In minder schweren Fällen der Absätze 1 und 2 i st auf Freiheitsstrafe von 
drei Monaten bis zu drei Jahren, in minder  schwere n Fällen der Absätze 4  
und 5 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis  zu zehn Jahren, in minder 
schweren Fällen der Absätze 7 und 8 ist auf Freihei tsstrafe von einem Jahr bis 
zu zehn Jahren zu erkennen.  


